














(5) Die Gebührenschuld gemäß§§ 9 ff. ruht auf dem Grundstück bzw. dem
Erbbaurecht als öffentliche Last (Art. 8 Abs. 8 i. V. m. Art. 5 Abs. 7 KAG).

§14
Abrechnung, fälli,gkeit, Vorauszahlung 

(1) Die Einleitung wird jährlich abgerechnet. Die Grund-, die Schmutzwasser- und die
Niederschlagswassergebühr werden einen Monat nach Bekanntgabe des
Gebührenbescheides fällig.

(2) Auf die Gebührenschuld sind zum 01.04, 01.07. und 01.10. jeden Jahres
Vorauszahlungen in Höhe eines Viertels der Jahresabrechnung des Vorjahres zu
leisten. Fehlt eine solche Vorjahresabrechnung, so setzt die Gemeinde die Höhe
der Vorauszahlungen unter Schätzung der Jahresgesamteinleitung fest.

§ 15
Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner 

Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, der Gemeinde für die Höhe der 
Abgabe maßgebliche Veränderungen unverzüglich zu melden und über den Umfang 
dieser Veränderungen - auf Verlangen auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen 
- Auskunft zu erteilen.

§ 16
Übergangsregelung 

(1) Beitragstatbestände, die von vorangegangenen Satzungen erfasst werden sollten,
werden als abgeschlossen behandelt, soweit bestandskräftige Veranlagungen
vorliegen.

(2) Wurden solche Beitragstatbestände nach den o. g. Satzungen nicht oder nicht
vollständig veranlagt oder sind Beitragstatbestände noch nicht bestandskräftig,
bemisst sich der Beitrag nach den Regelungen der vorliegenden Satzung.

§ 17
Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2020 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 06.12.2018 außer Kraft.

Geroldshausen, den 12.12.2019 

/'Gunther Ehrhardt, 1. Bürgermeister
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